
Cahrzeugteile 1 - TypMatt 
;<raf+fahrt . Bundesamt 
Ford. XaOe 16 l D - 2390 Flensburg 

- 

7‘ .,'Q'iEIRF: BETRIEBSERLAUBNIS (48.R) 

nach rP 22 in Verbindung mit rj 20 Ztraßenverkehrs-Zulassunys- 
0rdnUng (StVZO) in der FUsEUng vom 15.11.1974 (BGBl S S.'3193) 

Nummer der ABR: 41231 

Sonderrader Eür Personenkraf,cv:aqen 
7 J x 15 R2 

T-er rteller : POMB Ponderi,? Officine 
Maifrini Sreacia 
Brescia/T tal ion 

!:Gr ilie obenbezeicho~teu reihenweise zu ,Eertigcnden &er qe- 
iYr.rtigten GerXte wird diese Cenehmiqu:lg mit folgender tqaß:jab:+ 
eYtei,ir : 

D;,Z <genehmigte Triorichtung erhält das Typzeichen 



Kraftfahrt - Bundesamt 
Fördestraße 16 . D - 2390 Flensburg 

ABE Nr. 41231 

- 

r:iL. dem zugeteilten Typzeichen dürfen Fahraeugteile nur 
gekennaeichnet werden, wenn sie ;len Erlaubni8unterlagen in 
jeder Binsicht entsprechen. Anderurigen der ErzeUgniSSe sine! 
n‘ir mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesaxt-s 
geStattet. Verstöße gegen diese Bestimmungen führen zum 
Widerruf der KrlaUbni8 und werden überdies strafrechtlich 
verfolgt. 

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße 
?.ur;übung der durch die Allgemeine Betriebserlaubnis verliehe- 
nen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Forti- 
']:~nq, nachprüfe:1 oder nachprlfen lassen und zu diesem Zwec?: 
trohen entnehmen oder entnehmen lassen. 

Da<-: Kraftfahrt-Eundesamt ist unversüglich zu benachrichtigen, 
;,ien!i die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehnig- 
?en Einrichtung innerhalh einas Jahres nicht aufgenommen oder 
*>ndgültig oder 1lnqer als ein Jahr eingestellt wird. Die Auf- 
nahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem 
icraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhnlh eines Monats 
mit zuteilen . 

Cie mit der Frteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis ver- 
liehenen Eefugnirse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Drit- 
ter werden durch diese Genehmigung nicht beri;hrt. 

':ie ALlgemeine Retriebserlaubnis erlischt, wenn sie durch daS 
':r?iftfahrt-Rundesamt widerrufen wird oder der genehmigte T~[J 
oen Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf 
kann susgesprocn<:n werden, wenn der Genehmigungsinhaber ge-zn 
die mit der Allgemeinen Eetriebserlaubnis verbundenen Pf:lich- 
ten, auch soweit sie sich aus dem dieser Allgemeinen 
Eatriebserlauonis zugeordneten hesonderen Beseh-id ergehen, 
vorstoßen hat, ferner wenn er sich als unzuverl~~ssig erweint 
oder wenn :zich herausstellt, daß die genehmigt= Rinrichtung 
,ien Frfor&rnis-cn der Verkehrssicherheit nicht !nehr ent- 
spricht. 

Dezü3lich der 9echtsmittelSelehrung wird auf den besonderen 
%xx%eid des .4rntcs zu dieser Allgemeinen Eetriebserlauhni:< 
-rPr.;iesen. 
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Kraftfahrt - Bundesamt 
Fördestraße 16 l D - 2390 Flensburg 

ABE Nr. 41231 

;i, 

01 3 1 

k4.w 3/Q 

Verkaufs- 
beseichnung 

BMW 315 
BMW 316 
BMW 316~ 
BMW 3l6i 
BMW 318iA 
BMW 320i 
BMW 320iA 
;ßMi? 3231 
iBMW 323iA 
/RNW 324d 

,Mw 32Ci 
,NW 325i 

-4- 

205/55 R 15 

1225/50 Q 15 

_--_. 
uflag?" bzw. 
inweise 

)2)3)4)5)7)- 
) 14J15J17 
8)19)20) 

_--- 
)2)3)4)5JY) 
1)17)?8) 
9)21') 

4uflsgen bzw. Jiinweise: -__ 

1) nie mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereich? und 
Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fr&.:- 
zeugpapieren zu entnehmen. 

2) Wird eine in dieser nllqemei:,z:l Betriebserbaubnis aufge- 
führte Qeifengröße verwendet, die nicht bereits in der 
ßetriebserlaubnis des Fahrzeugs genehmigt ist, ist unter 
Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten sachver- 
sttindigen oder Prüferr, Tür den Kraftfahrzeugverkehr über' 
den vorschriftsmäßigen Xustand des Fahrzeqs eine em-utn 
Qetriebserlaubnis für das Jahrzeug bei der Verwsl,- 
,cungsbehCrde (zulas~ungostelle) zu bcantragcn 
(t 19 Abs. 2 StVXIJ. 
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Kraftfahrt - E3undesamt 60- 
Ftbrdastraßa 16 l D - 2390 Flansburg 

AB?! Nr. 41231 

-6- 

11) Durch den Anbau geeigneter Teile iet eine ausreichende 
Abdeckung der vorderen ReifenlaufflBchen herzustellen. 

12) Durch Aufweiten der hinteren inneren Xotflügel (doppel- 
wandig), insbesondere im Bereich tiber der Badmitte, ist 
eine ausreichende Preiglngigkeit der Rad-Reifen-Kombination 

13 

14 

15 

herxustellsn. 

Die Verwendung dieser ReifengroBe ist nur an der Binter- 
achse xulassig. 

Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch 
xu1aesigr 

Reifengrose 
Vorderachse: 195/50 R 15 
Rinterachae: 205/50 111 1.5 

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß 
xu beachten. 

An Pahrxeugausführungen mit automatischem Blockierverhin- 
derer (ABVI ist die Verwendung dieser Rad-Reifen- 
Kombination nicht xul&xaig. 

Rei Verwendung von Reifen des Rerstellcrs Dunlop ist nur 
der Typ D40 xulKssig. 

1 Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Aorbination ist auch 
zu1assig: 

Reifengrobe 
Vorderachse: 205/50 R 15 
Hinterachse: 225/50 R 15 

Dabei sind die jeweiligen Auflagen irad Ahneise sinngemU 
xu beachten. 

An Fahrxeugauaführungen mit automa:isohem Blockierverhin- 
derer (ABV) ist die Verwendung dieser Rad-Reifen- 
Konrbination nicht zul%ssig. 

16) Em faind nur Reifen der Bergteller Dualop, Typ D4 und 
Typ 040, und Michelin, Typ KXV, xulllssig. 
Werden Reifen anderer Aersteller verwendet, so ist über 
die Verwendbarkeit dieser Reifengröxe auf der Felgengraße 
7 J x 15 H2 und insbeaondere aber die ausreichende Tragfähig- 
keit bis 217 km/h eine Bestätigung das Reifenheratel!.ers 
vorzulegen. 

17) Wird das aerienmä5ige Brsatxrad verwendet, soll rnft mäßi- 
ger Geschwindigkeit und nicht länger ale erforderlich ge- 
fahren werden. 

-- 
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18) sie Bezieher cier Sonderr?+?r sind darauf hinzuweisen, daß 
der vorgeschri.ebene Rp; :jnftill:'ruck au beachten ist. 

15) Vom Fahrseuyhal:il is:: unter Vorlage dea Gutachtens eines 
amtlich i<n -.nntan Sechverständigen oder Prüfers für den 
Rrafi:,fi. ',. I lgverkehr Ubcr den vorachriftsmBßigen Bustand 
das ;?nhr.eugu eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahr- 
zeug bi: der Verwaltungsbch&de (Xulassungsstelle) LU be- 
antragen (§ 19 Ab@. 2 CtVXO). 

20) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, da8 Schneeketten 
nicht verwendet werden Mnnen. 

Die Fraigängigkeit der Reifen in den Radhausern ist bei Bin- 
haltung vorstehender Auflagen bai den im Stralenverkehr iibli- 
chen Bedingungen gewährleistet. 

Die Erlaubnisinhaberin ist verpflichtet, ihre Abnehmer auf 
diese Forderungen und auf die erforderlichen Anzugsaunaente der 
Radschrauben hinzuwaisen sowie allen Wiederverkäufern die 
gleiche Verpflichtung aufzuerlegen. 

Die Abnehmer sind ferner darauf hinzuweisen, da8 bei Verwen- 
dung des serienmB8igan Ersatzrades die asri@nmBßigtn Rad- 
schrauben des Fahrzeugas zu verwenden sind. 

An jedem GerSt der laufenden Fertigung sind an den aus den 
Prüfunterlagen ersichtlichen Steilen gut lesbar und dauerhaft 

der Name des Herstellers oder das Fierstellerzeichen, 
die Felgengröse, 
der Typ des Sonderrades, 
das Herstelldatum (Monat, Jahr), 
das Typzeichen und 
die EinpreRtiefe 

ölzubringen. 

Die Gerate dürfen zusßtzlich auch mit fremden Firmenzeichen 
gekennzeichnet werden. 

1111 übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten- 
dr?r Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des 
Technischen Dberwachungs-Vereins Bayern e.V., München, vom 
16.04.1987 festgehaltenen Angaben. 



KrafWahrt - Bundesamt 
Fördestraße 16 l D - 2390 Flensburg 

ABIS Nr. 41231 
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Das rurihzkge~ebene Muster ist so aufaubewabran, da9 en noch 
fünf Jahre nach Erlaschen der ABE in zvmifalsfreiem Zustand 
vorgewiesen werden kann. 

Flensburg, den 25. Mai 1987 
ID Auftrag 

Vogtberr 

Beglaubigt: 

Regierungsobersekret& 

Anlage: 
1 Gutachten 



n& 6 22 WZ0 
der Typprüfstelle der Technischen Uberwechungr- 

Vereins Bayern e.V.. München 

__-. ,--~-~-.-~~~- .-... ~- 
Art das Fahrreugteilr: 

Sonderräder fiir 
) ww Veririabrfirmo: - 

Wockenfuss GmbH & Co.KG 
Personenkraftwagen 
7 J x 15 H2 8562 Hersbruck _~_. ~-,~- -. 

1. ReschreiLwng ,er Sondefräder: 

Herstell-r: 

Vertrieb: 

Handelsmarke: 

Art der Sonderräder: 

Bearbeitun,q der Sonderräder: 

Korrosionsschutz: 

1.1. Sonderraddaten: 

Rad-Nr. bzw. Radtyp: 

Radgröße nach Norm: 

Einpreßtiefe in mm: 

zulässige Radlast in kg: 

FOMR FONDERIE OFFICINE 
MAIFRINI S.p.A., 
I-25125 ßrescia/Italien 

Wockenfuss GmbH & Co.KG 
8562 Hersbruck 

Vi--- 

Einteilige LM-Sonderrader mit 
unsymmetrischem Tiefbett und 
Doppelhump (Schwerkraft-KokiLLen- 
RU%) > Felgenschüssel mit 50 
kreuzweise angeordneten rippen- 
artigen Speichen mit dazwischen- 
liegenden dreieckförmigen bzw. 
rautenförmigen öffnungen, Mitten- 
bohrung mit einem Deckel abge- 
deckt. 

Felgenbett mit Felgenhörnern, 
innere Felgenschulter, Sichtfläche 
Radaußenseite, Radanschlußfläche 
und Mittenbohrung spanabhebend 
bearbeitet 

Eingehrannte Pulverpolyester- 
Beschichtung 

271.5.1 2 

7 J x 15 H2 

12 + 0,5 - 

453 

max. Abrollumfang der zugrun- 
de gelegten Bereifung in mm: i 875 

Gewicht eines Rades in kg: 7,S (unlackiert) 



zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis 

noch 4 22 stvzo 
der Typprüfstelle das Technischen Obemachungr. 

Vereins Bayern e.V., München 

,-~. ...--...---~~--~~-..~ 
Art das Fohrzwgteils: TYP: ~y)jTJ(Vwtrlebsfirma: 

Sonderräder für 
Personenkraftwagen ' 

Wockenfuss GmbH & Co.KG 
2715.12 

7 J x 15 H2 8562 Hersbruck ---~ __._~_ 

1.2. Radanschluß: 

Befestigungsart: Mit 4 Kegelbundschrauben des 
Radherstellers, Gewinde M12xl ,5, 
Schaftlänge 27 mm 

Anzugsmoment in Nm: 110 
i 

Lochkreisdurchmesser in mm: 100 + 0,l 

Mittenlochdurchmesser in mm: , 57 1 +O*' 

Zentrierart: Mittenzentrierung 

I.3. l@nzeichnung der Sonderräder: 

An der Außenseite der Sonderrader wird folgende Kennzeichnung 
eingegossen: 

Fabrikmarke: v- 
Radtyp: 2715.12 

Radgröße: 7 J x 15 H2 

Einpreßtiefe: ET 12 

Typzeichen: KBA . . . . . nach Erteilung der ABE 

An der Innenseite der Sonderrader wird folgende Kennzeichnung 
eingegossen: 

GieRereizeichen: FOMB 

Herstelldatum: Fertigungsmonat und -jahr, z.'B. 
Februar 1987 in Form von 

.‘9?h 
87 w 

Außerdem werden auf der Radinnenseite verschiedene Kontrollzei- 
chen angebracht. 



zu4 FrttciI, ,~g einer Airgemeinen Be!risbserlaubnis 
noch fi 2? StVZO 

der Typprüfstelle des Technischen Obewochungr- 
Vereins Bayern e.V.. München 

Art der Fohneugtails: 

Sonderräder für 
Personenkraftwagen 
7 J x 15 H2 

1.4. Verwendunpsbc eich: .~ -- 

Die Sonde-rtider können an folgenden Personenkraftwagen angebaut 
werden : 

Hersteller : ßayerische Motoren Werke AG.. 8000 München 40: 

YP IALgfiihrunp (Handels- 
-. t )bezeichnung 

Mw3 

(20 mit /ET.4 320 
/Motortyp l 

@W 120.1 1 - 

20 mit (E+lW 320 
'"'g'$ / 

t- I 

Mw3 
BMW 316 

IBt6/J 315 Cabriolet 

i 
IPMW 316 Cabriolet 

/A 18 IPIW 316 

l (Epzw 318 

/ 
/@tW 316 Cabriolet 
IE+tW 318 Cabriolet 

IA18i /” ;;iii(A) 

1 Cabriolet (A) 

/A2Oi /E-lW 320i (A) 
IE?%' 320 i 
(Cabriolet (A) 
l 

'A23i 1% ;Z$i(A) 

\Cabriolet (A) \ - 

v 

t 

t 
9 

t 

/ 
1 

1 

i 

t 

t- 

l9 

t 

T 

t 

l 

t 

L 

BE-Nr. 

637 

63711 

uläss ige 
eifengröße 

95/50 R 15 

95160 R 15 

05/50 R 15 

2 t 
II 
12 

1 

uflaaen und 
,inweise 

)*)3)4)5)7) 
4)17)18)19) 
0) 



Gutachten c//r Pr?// 

I zur Erteilung einer Allgemdnon &triebrrlaubnir 

nodl 5 22 stvzo 

Sonderräder für Wockenfuss GmbH & Co.KG 
Personenkraftwagen 2715.12 
7 J x 15 H2 8562 Herabruck 

1.4. Verwendungsbereich: (Fortsetzung): 

YP IAuSfUh IHandels- 
i mg Ibezeichnung 
I I 

t-w 311 IA 16 
IA 1612 
IA 16/4 1 

IA 18i/2 IENW 318 iA 

T-----l 
IA 18i/4 

iK 18i i 
IK 18112 
IK 18i/4 

I 
iA 20i im 320 i 
(A 2Oi/2 IN 320 iA 

m 
IA 23i/2 IDtW 323 iA 
IA 23i/4 I 

IA 

IA “:z 
lEYW324dA 
l 

l l 
IK 27e IEHW 325e 
IK 27ef2 IE!+%’ 325eA 
IK 27el4 I 

I 
IA 25i Il3lW 325i 
IA 25i/2 
iA 25ij4 
I 

L I 

TA 

t 

l 
T 

I 

i 

T 

l 

T 

l 

T 

I 

T 

l 
T 

I 

I 

163712 

zulässige 
:eifengrMe 

g5’5; R l5 
95/60 R 15 

:05/50 R 15 

:05/55 R 15 
9) 

!25/50 R 15 
10)13) 

95/60 R 15 

!05/50 R 15 

!05/55 R 15 
9) 

!25/50 R 15 
10113) 

TA 

n 

/: 

l 

i 

I 

i 

I 

Austauschseite 4 van 29.0b.1987 mm Gutachten van 16.04.1987 

.uflagen und 
Iinweise 

)2)3)4)5)7) 
014)15)17) 
8)19)20) 

T 

i 

/ 

I 

I 
I 

l 

l 

i 



Gutachten $!/’ ? ?/r 
/ 

, w Ert~:hg einer Jlgemeinen Betriebserlaubnis 

noch 5 22 WZ0 
der Typprüfstelle der Technischen Obenexhungr- 

Vereins Bayern e.V.. München 

0 
Blatt 

5 

1.4. Verwendungcber~ich: (Fortsetzung): _, .._~.- 

Kd 3Jl IA 16/... im 315 i 963713 
I I 
iA 18/... iBkW316 I 

fLlF$zy 
IK 18iJ::: IBIW 318 iA I 

T---m 

i 

iA 2OiJ... imw 320 i 
IK ZOiJ... 1EW.d 320 iA 
l l 
IA 24d/... lB4W 324 d I 

k--e 
iK 27eJ.m. iENW 325 e I 

f 
IB-Ud 325 eA 

IA 25iJ... 
IK 251/. . . lFl4W 325 iA l 

Mw 3JR IA 20 i IFWW 320 i IE 147 
4----- -T----l IBlW 320 iA 

iA25 i im 325 i l 
IK 25 i IBW 325 iA l 

T 

i 

: 

l 

-t 

I 

zulässige 
ReifengröIJe 

195/50 R 15 
6) 

195/60 R 15 

205J50 R 15 

205/55 R 15 
9) 

225/50 R 15 
10)13) 

195/50 R 15 
6116) 

195J60 R 15 

205/50 R 15 

205/55 R 15 
9) 

225J50 R 15 
10)13) 

195J60 R 15 

205J50 R 15 

205/55 R 15 
12) 

GiFiäj~X 
limeise - 

102)3)4)5)7) 
014)15)17) 
18)19)20) 

)2)3)4)5)9) 
1)17)18)19) 

!O) 

3 Austauschseite 5 vom 29.0b.1987 zum Gutachten vom 16.04.1987. 



nKh 5 22 stvzo 
der Typprüfrtells des Technischen Obewoch~ng,. 

Vereins Bayern e.V.. Müncban 

Art dar Fahnwgtailr:~ 

Sonderräder ftir 
;e;yr;k;;f twagen 

TYP: 

271 5.12 

t&&l&Nertri~brflrmo: 

Wockenfuss GmbH & Co.KG 

8562 Hersbruck 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

c 
; 

9) 

H 
t 
z 

QL 

1.4. Auflagen und Hinweise: 

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Trapfähigkeiten der 
zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit MtS-Profil, den Fahr- 
zeugpapieren zu entnehmen. 

Wird eine in diesem Gutachten freigegebene Reifengröße verwendet, die nicht 
bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges genehmigt ist, muß unter Vor- 
lage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Priifers 
über den vorschriftstißigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebser- 
laubnis fUr das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) bean- 
tragt werden (F) 19(2) StVZO). 

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell 
aufgeführten, erforderlichen Umüstma8nahmen dem Serienstand entsprechen. Die 
Zulässigkeit weiterer Vertiderungen ist anhand eines PrUfberichts, bzw. durch 
erneute Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingversuche nachzuweisen. 

Bei Verwendung von schlauchlosen Reifen sind gerade Ventile mit Metallfuß 
DIN 7779-40 MS oder @aniventile DIN 7780-43 GS 11,5 zulässig. 
Bei Verwendung von Reifen mit Schlauch sind nur gerade Ventile mit Gmmifuß 
DIN 7771 -40 G mlässig. 
Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit ab 210 km/h 
sind nur Metallsehraubventile zulässig. 

Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefemden Radschrauben 
verwendet werden. 

Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige d,es Geschwindigkeitirmessers 
und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen 
(§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad- 
Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere ein- 
getragen werden. 

Durch den Anbau geeigneter Teile ist eine ausreichende Abdeckung der vorderen 
Reifenlaufflächen herzustellen. 
Der Anbau von Schmutzfängern ist außerdem erforderlich. 

Pm Auslauf der hinteren Padabdeckungen müssen Schmutzfänger oder andere geeig- 
nete Teile angebaut werden, die eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflä- 
chen gewahrleisten. 

Dxch Umbördeln der hinteren Radhaus-Ausschnittkanten ist eine ausreichende 
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. 



. 

Gutachten 
LU, Er+’ ng einer Ailgemeinen Rotriebrerl 

nach 5 22 StVZO 
der Typprüfstelle der Technischen Obswadwngs. 

Vereins Bayern e.V.. München 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

1.4. AuflPvei, und Hinweise: (Fortsetzung) : 

Dxch Unbördeln bzw. Ausschneiden der hinteren Radhausausschnittkanten und 
durch Aufweiten der Kotflügel über der Radmitte ist eine ausreichende Frei.#.n- 
gigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Werden die Radhäuser ausge- 
schnitten, so ist das Fahrzeug für den Anhängerbetrieb nicht mehr geeignet, es 
sei denn, die ursprüngliche Festigkeit der Radhäuser kann durch zusätzliche 
Maßnahmen wieder hergestellt werden. 
Sofern die urspri&gliche Festigkeit der RadhAuser nicht wieder hergestellt 
wurde > ist in den Fahrzeugpapieren unter Nr. 33 ein entsprechender Vermerk 
anzubringen. 

Dxch den Anbau geeigneter Teile (z.B. Spoilerecken oberhalb der Stoßstange 
oder anderer geeigneter Matiahmen) ist eine ausreichende Abdeckung der vorde- 
ren Reifenlaufflächen sicherzustellen. 

!Ixrch Aufweiten der hinteren inneren Kotflügel (doppelwandig) nach außen, 
insbesondere im Bereich über der Radmitte, ist eine ausreichende Frei- 
gängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. 

Diese Rad-Reifen-Kombination ist nur an der Hinterachse zulässig. 

Die Verwendung folgender Rad/Reifen-Kombination ist auch zulässig: 

Vorderachse : 
Rd:;gRf; : 

Hinterachse. 205/50 R 15 
Nicht zulässig ftir Fahrzeuge mit Antiblockier-Bremssystem bzw. Antischlupf- 
Rege ltmgsanlane . 
Von den“Reife&pen des Herstellers Cunlop ist nur der % IX+0 für die 
Kombination ZulässiJz. 
Ferner sind die denjeweiligen Reifengrößen zugeordneten Auflagen und 
Hinweise sinngemäß zu beachten. 

Die Verwendung fölgender Rad/Reifen-Kombination ist auch zulässig: 

Vorderachse: 
Hinterachse: 225150 R 15 
Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Antiblockier-Bremssystem bzw. Antischlupf- 
Regelungsanlage. 
Die den jeweiligen ReifengröRen zugeordneten Auflagen und Hinweise sind 
sinngemiß zu beachten. 

Es sind nur Reifen Typ IX und Typ D40 des Herstellers CXmlop md Typ MXV 
des Herstellers Michelin zulässig. Werden andere Reifentypen oder Reifen 
anderer Hersteller verwendet, so ist über die Verwendbarkeit dieser Reifen- 
größe auf der FelgengröL% 7Jx15H2 und insbesondere über die ausreichende 
Tragfähigkeit bis 217 km/h eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzu- 
legen. 
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Ar) den Fahrrwgt.ils: 

Sonderräder für 
Personenkraftwagen 
7 .J x 15 H2 

TYP: 

2715.12 

- 

t!?!Mw Vwiri~bsfirma: 

Wockenfuss GmbH & Co.KG 

8562 Hersbruck .-- 

17) 

1.4. Auflagen und Hinweise: (Fortsetzung): 

Wird das seriernnäßige Reserverad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit 
und nicht langer als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen 
Befestiwgsteile verwendet werden. 

18) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenher- 
steller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten 
ist. 

19) Vom Fahrzeughalter ist unter Vorlage des (Xltachtens eines amtlich anerkannten 
Sachverständigen oder Prüfers über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahr- 
zeugs eine erneute Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der Verwaltungsbe- 
hörde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVZO). 

20) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden 
können. 

1.5. Spurverbreiterung: 

Durch die Einpreßtiefe von 12 mm wird eine Spurverbreiterung bis 
46 mm erreicht. 

11. Sonderradprüfung: 

11.1 .Felgengröße: 

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit 
beiderseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O.- Norm. 

Die Maße wurden nachgeprtift. 

Die nachgeprüften Muster stimmten in den wesentlichsten Punkten 
mit den Zeichnungsunterlagen tiberein. 

Eine Werksfreigabe über Felgengröße, Einpreßtiefe und Größen der 
Bereifung liegt nicht vor. 

D,ie fehlende Werksfreigabe fiir die unter Punkt 1.4 aufgeführten 
Personenkraftwagen wurde ersetzt durch vergleichende Handlingver- 
suche mit anderen Rad/Reifen-Kombinationen, gletcher Abmessungen. 
Daneben wurde die Festigkeit des Fahrwerks bereits frliher auf 
dem Hockenheimring bzw. Nürburgring geprüft. 

% --.. 
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11. Sonderradpriifunr (Fortsetzung): 

Im Einzelnen wurden folgende Prüfungen durchgeführt: 
- Kreisfahrt Links und rechts mit Kurvengrenzgeschwin- 

digkeic (Kreisplatte 40 m Radius) 
- doppelter Fahrspurwechsel 

(in Anlehnung an ISO/TR 3888-1975) 
- Slalom (Kegelabstand 18 m) 
- Lastwechselreaktion 
- Fahren auf unebener Fahrbahn 
- Beurteilung der Lenkkräfte und des Lenkverhaltens 

(wirksamer Lenkrollradius) 

Bei diesen Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen 
Ausrüstung des Fahrzeuges keine Beanstandungen. Kriterien des 
Fahrkomforts lagen dieser Beurteilung nicht zugrunde. 

Gegen die Verwendung der Felgengröße 7 J x 15 HZ und der angege- 
benen Reifengrößen bestehen aufgrund der oben genannten Untersu- 
chungen unsererseits bei verkehrsüblicher Nutzung keine techni- 
schen Bedenken. 

11.2.Werkstoff der Sonderräder: 

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des 
Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; 
diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft. 

11.3.Festigkeitsprüfung: 

11.3.I.Dauerfestigkeitsprüfung: 

Die Dauerfestigkeit wurde auf einem unwuchtbelasteten Scheiben- 
radprüfstand untersucht. 
grunde gelegt: 

Der Prtifung wurden folgende Werte zu- 

max. Radlast in kg: FR = 453 

Reibwert: LJ = 0,9 

dynamischer Reifen- 
halbmesser in m: rdyn = 0,300 

(entspricht einem Abrollumfang von 1875 mm) 

Einpreßtiefe in mm: e = 12 

max. Biegemoment in Nm: MBmax = 2506 
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Blatf 
nmh 5 22 stvzo 10 

der Typprüfstelle dss Technischen Obemochvngs- 
Vereins Bayern S.V., München 

Art den Fohnwgteils: TYP: +&+$jPJ(Vwtriabsfirma: 

Sonderräder für Wockenfuss GmbH & Co.KG 
Personenkraftwagen 2715.12 
7 J x 15 H2 8562 Hersbruck 

11.3. Festigkeitsprüfung (Fortsetzung): 

An den'geprtiften Rädern konnten nach Erreichen der vorgeschriebe- 
nen Mindestlastspielzahlen keine Anrisse festgestellt werden. Ein 
unzulässiger Abfall des Anzugsmomentes der Befestigungsteile war 
nicht gegeben. 

11.3.2.Felgenhornprüfung: 

Die Energieaufnahme bis zu gefahrlichen Beschadigungen des äu8e- 
ren und inneren Felgenhorns lag tiber den geforderten Mindestwer- 
ten. 

11.4.Anbauuntersuchung am Fahrzeug: 

Wenn die Auflagen in Punkt 1.4. erfüllt sind, haben die Räder 
ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die 
Freigängigkeit der Reifen in den RadhBusern ist bei den im 
Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. 

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich. 

111. Zusammenfassung: 

Die Sonderreder Typ 2715.12 des Herstellers FOMB FONDERIE 
OFFICINE MAIFRINI S.p.A;, 1-25100 Brescia/Italien 
entsprechen den "Rfchtlinien ftir die Prtifung von Sonderradern 
für Personenkraftwagen und ftir Krafträder" vom 27.07.1982. 
Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaub- 
nis nach § 22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken. 

Wird die Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt, so muß der Inhaber 
eine gleichmäßige, reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten. 

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, daB dieses Gutachten durch 
Nachtrag ergänzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich der 
Allgemeinen Betriebserlaubnis aufgeführten Fahrzeuge in Teilen 
ändern, welche die Verwendung der Räder beeinträchtigen können; 
hierunter fallen insbesondere Änderungen an den Radbremsen, an der 
Radaufhängung und an den Radhäusern. 
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111. Zusammenfansr 0 (Fortsetzung): 

Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefemde 
AnbauanweLsung) auf die Auflagen nach Punkt 1.4. sowie auf die Be- 
festigungsart und,die erforderlichen Anzugsmomente der Radschrauben 
hingewiesen werden. 

Die Bezieher der Sonderräder mUssen außerdem darauf hingewiesen 
werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Reserverades die 
Original-Radschrauben zu verwenden sind. 

Die Begutachtung der aufgeführten Rad-Reifenkombinationen wurde am 
Prüffahrzeug, sofern nichts anderes erwahnt ist, mit gleichen 
Reifenfabrikaten und Reifenprofilen durchgeftihrt. Der Fahrzeug- 
halter ist darauf hinzuweisen, daB diese Einheitlichkeit auch im 
Falle der Reifenerneuerung beibehalten werden soll. 

Reifen der Geschwindigkeitsklasse V dtirfen nach DIN 7803 sowie nach 
der W.d.K.-Leitl.inie 128 Blatt 1 bei Geschwindigkeiten über 210 bis 
220 km/h nur bis zu 90 % ihrer maximalen Tabellentragfähigkeit aus- 
gelastet werden. Fut Geschwindigkeiten über 220 km/h sind die Trag- 
fahigkeiten und Reifenfülldrucke mit den Reifenherstellern abzu- 
stimmen (Bestätigung). Dies gilt auch für alle V-Reifen, weLche am 
Fahrzeug unter Sturz eingesetzt werden. 

Weil die Personenkraftwagen durch den Anbau der Sonderräder verän- 
dert werden miissen, wird eine Begutachtung nach 8 19 Abs. 2. StVZO 
für erforderlich gehalten. Hierbei sind die unter Punkt I.4. aufge- 
führten AuELagen und Hinweise besonders zu beachten. 

*“’ ‘sonderrader ~~ichnungs-Nr*’ 3~~“0311 987 
-Y----l Zeichnung der Sonderrader: -.R.015.006 10.10.1956 

Zeichnung der Radschrauben: 

der Nabenkappe: \ 

anerkannter Sachverständiger 

Dlpi.-mg. Lieb1 

m 
,r München, den 16. 04. 87 
0' li-ho 

x 




